
Rechtskonformes 
Verhalten im Netz: 

Datenschutz, 
Urheberrechte und Co.

RA und FA IT-Recht Stefan Lutz, LL.M.





Agenda

1. Impressumspflicht
2. UrhG, KUG, DSGVO
3. Werbekennzeichnung
4. Handlungsempfehlungen
5. Q&A



Impressumspflicht



Impressumspflicht

 Impressum dient dazu, den Verantwortlichen zu
identifizieren

 Bei rechtlichen Streitigkeiten soll es möglich sein, den 
Anspruchsgegner zu bestimmen

 Rechtssicherheit und effektiver Rechtsschutz

 Auch für Social Media-Profile kann diese Pflicht
bestehen

 Anbieter ist der Betreiber des Profils, nicht der 
Plattformbetreiber

 Werden Rechte Dritter verletzt, kann man sich an die 
im Impressum genannte Person/Firma wenden



Impressumspflicht

 Wenn geschäftsmäßig genutzt oder dort
journalistische Inhalte bereitgestellt werden  Pflicht
zum Impressum

 Geschäftmäßig immer dann, wenn kommerzielle
Zwecke verfolgt oder mit Gewinnerzielungsabsicht
genutzt wird

 Bei rein privat genutzten Accounts kein Impressum
notwendig

 Schwieriger ist die Abgrenzung bei Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens (Sportler, Politiker).

 Wenn öffentliche Accounts  geschäftsmäßige
Nutzung

 Bei journalistischen Inhalten  Impressumspflicht



Impressumspflicht

• Einbindung Impressum

 Leicht erkennbar

 Unmittelbar erreichbar

 Ständig verfügbar

 Leicht erkennbar, wenn es einfach wahrzunehmen ist
(ohne langes suchen)

 Bezeichnung als “Impressum” empfehlenswert

 Unmittelbar erreichbar  maximal 2 Klicks



Impressumspflicht



Impressumspflicht



Impressumspflicht



Impressumspflicht



Impressumspflicht



Impressumspflicht
• Was muss rein?
• § 5 DDG
• (1) Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel 

gegen Entgelt angebotene digitale Dienste folgende 
Informationen, die leicht erkennbar und unmittelbar erreichbar 
sein müssen, ständig verfügbar zu halten:

• 1. den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, 
bei juristischen Personen zusätzlich die Rechtsform, den 
Vertretungsberechtigten und, sofern Angaben über das Kapital 
der Gesellschaft gemacht werden, das Stamm- oder Grundkapital 
sowie, wenn nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt 
sind, der Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen,

• 2. Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und 
eine unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermöglichen, 
einschließlich der Adresse für die elektronische Post,

• 3. soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder 
erbracht wird, die der behördlichen Zulassung bedarf, Angaben 
zur zuständigen Aufsichtsbehörde,

• 4. die Angabe des Handelsregisters oder ähnlicher Register, in das 
sie eingetragen sind, und die entsprechende Registernummer,



Impressumspflicht
• Was muss rein?
• § 5 DDG
• 5. soweit der Dienst angeboten oder erbracht wird in Ausübung 

eines Berufs im Sinne von Artikel 1 Buchstabe d der Richtlinie 
89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine 
allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, 
die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen 
(ABl. L 19 vom 24.1.1989, S. 16), oder im Sinne von Artikel 1 
Buchstabe f der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 
über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung 
beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 
89/48/EWG (ABl. L 209 vom 24.7.1992, S. 25; L 17 vom 25.1.1995, S. 
20), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/100/EG (ABl. L 363 vom 
20.12.2006, S. 141) geändert worden ist, Angaben über

• a) die Kammer, der die Diensteanbieter angehören,
• b) die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem die 

Berufsbezeichnung verliehen worden ist,
• c) die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und die 

Angabe, wie diese Regelungen zugänglich sind,



Impressumspflicht
• Was muss rein?
• § 5 DDG
• 6. in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer 

nach § 27a Absatz 1 Satz 1, 2 oder 3 des Umsatzsteuergesetzes oder 
eine Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c Absatz 1 der 
Abgabenordnung besitzen, die Angabe dieser Nummer,

• 7. bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien 
und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die sich in 
Abwicklung oder Liquidation befinden, die Angabe hierüber,

• 8. bei Anbietern von audiovisuellen Mediendiensten die Angabe
• a) des Mitgliedstaats, der für sie Sitzland ist oder als Sitzland gilt 

sowie
• b) der zuständigen Regulierungs- und Aufsichtsbehörden.
• (2) Weitergehende Informationspflichten nach anderen 

Rechtsvorschriften bleiben unberührt.



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG
Impressum
1. Angaben gemäß § 5 Digitale-
Dienste-Gesetz
Name des Anbieters:  
...

Rechtsform, Registrierung, Sitz:
...



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG
(Die ... GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung nach Maßgabe des GmbH-Gesetzes mit Sitz in 
..., eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts ... 
unter der Nummer HRB ...)
(Die ... GmbH & Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft 
nach Maßgabe des Handelsgesetzbuches mit Sitz in ..., 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts ... 
unter der Nummer HRA ...)
(Die ... AG ist eine Aktiengesellschaft nach Maßgabe des 
Aktiengesetzes mit Sitz in ..., eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts ... unter der Nummer 
HRB ...)
(Der ... e. V. ist ein eingetragener Verein nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches mit Sitz in ..., 
eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts... unter 
der Nummer VR ...)



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG
(Die ... eG ist eine eingetragene Genossenschaft nach den 
Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes mit Sitz in ..., 
eingetragen im Genossenschaftsregister des 
Amtsgerichts ... unter der Nummer GnR ...)
(Die ... GbR ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
mit Sitz in ...)
(... e. K. ist ein kaufmännisches Einzelunternehmen nach 
Maßgabe des Handelsgesetzbuches mit Sitz in ..., 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts ... 
unter der Nummer HRA ...)
(Die ...-Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches und des 
Landes-Stiftungsgesetzes ..., registriert im 
Stiftungsverzeichnis des Landes ... und als 
gemeinnützige Stiftung anerkannt. Stifter/in ist/sind ...)



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ( § 27a des Umsatzsteuergesetzes):  

DE ...

(Vertretungsberechtigter) / (Inhaber):

...

Postanschrift:  

...

Kontaktdaten:

E-Mail: ...

Telefon:...

Telefax: ...

Internetseite: ...

(Kundenservice: ...)

(Technische Hotline: ...)



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG
(Aufsichts- bzw. Regulierungsbehörde:)
...
(Industrie- und Handelskammer ... (Ort), (Anschrift), 
(Link zur Website))
(Ordnungs-/Gewerbeamt ... (Ort), (Anschrift), (Link 
zur Website))
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ... 
(Anschrift), (Link zur Website))
(Landesmedienanstalt ... (Bundesland), (Anschrift), 
(Link zur Website) / Sitzland: Deutschland)
(Stiftungsbehörde ... (Ort), (Anschrift), (Link zur 
Website))



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG
(Berufsrechtliche Regelungen:)
...
(Für die in Deutschland zugelassenen Rechtsanwälte sind die 
maßgeblichen berufsrechtlichen Regelungen insbesondere die 
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), die Berufsordnung für 
Rechtsanwälte (BORA), das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), 
die Fachanwaltsordnung sowie die Berufsregeln der Rechtsanwälte 
der Europäischen Gemeinschaft, das Gesetz über die Tätigkeit 
europäischer Rechtsanwälte (EuRAG). Diese sind abrufbar unter 
www.gesetze-im-internet.de bzw. auf der Website der 
Bundesrechtsanwaltskammer unter www.brak.de.)
(Für die in Deutschland zugelassenen Steuerberater sind die 
maßgeblichen berufsrechtlichen Regelungen insbesondere das 
Steuerberatungsgesetz (StBerG), die Durchführungsverordnung 
zum Steuerberatungsgesetz (DVStB), die Berufsordnung der 
Bundessteuerberaterkammer (BOStB) und die 
Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Diese sind abrufbar 
unter  www.gesetze-im-internet.de bzw. auf der Website der 
Bundessteuerberaterkammer unter www.bstbk.de.)



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG
(Berufsrechtliche Regelungen:)
...
(Für die in Deutschland zugelassenen Notare sind die maßgeblichen 
berufsrechtlichen Regelungen insbesondere die 
Bundesnotarordnung (BNotO), das Beurkundungsgesetz (BeurkG), 
die Dienstordnung für Notarinnen und Notare (DONot), die 
Kostenordnung (KO), die Richtlinien der zuständigen 
Notarkammern und der Europäische Kodex des notariellen 
Standesrechts. Diese sind abrufbar unter www.gesetze-im-
internet.de bzw. auf der Website der Bundesnotarkammer unter 
www.bnotk.de.)
(Für die in Deutschland zugelassenen Architekten in (Bundesland) 
sind die maßgeblichen berufsrechtlichen Regelungen insbesondere 
das Architektengesetz für (Bundesland), die Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI) und die Berufsordnung für 
Architekten für (Bundesland). Diese sind abrufbar unter 
www.gesetze-im-internet.de bzw. auf der Website der 
Landesarchitektenkammer für (Bundesland) unter ... (Link).)



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG

(Berufsrechtliche Regelungen:)

...

(Für die in Deutschland zugelassenen Zahnärzte in (Bundesland) sind die maßgeblichen 
berufsrechtlichen Regelungen insbesondere das Zahnheilkundegesetz (ZHG), die 
Approbationsordnung für Zahnärzte (ZÄPrO), das Heilberufe-Kammergesetz für 
(Bundesland), die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) und die Berufsordnung für 
Zahnärzte für (Bundesland). Diese sind abrufbar unter www.gesetze-im-internet.de bzw. auf 
der Website der Landeszahnärztekammer für (Bundesland) unter ... (Link).)

(Kammermitgliedschaft:)

...

(Rechtsanwaltskammer ... (Ort), ... (Anschrift))

(Steuerberaterkammer ... (Ort), ... (Anschrift))

(Notarkammer ... (Ort), ... (Anschrift))

(Patentanwaltskammer ... (Ort), ... (Anschrift))

(Wirtschaftsprüferkammer ... (Ort), ... (Anschrift))

(Ärztekammer ... (Ort), ... (Anschrift))

(Landesarchitektenkammer ... (Bundesland), ... (Anschrift))



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG
2. Weitere rechtliche Angaben
(Verantwortlicher gemäß § 18 Abs. 2 
Medienstaatsvertrag:)
... (Name), ... (Anschrift)

(Information gemäß § 2 Dienstleistungs-
Informationsverordnung:)
...
(Für von uns erbrachte Leistungen gelten 
unsere AGB. Sie finden sie unter ... (Link). Darin 
ist geregelt, dass deutsches Recht 
Anwendung findet und dass, soweit zulässig, 
als Gerichtsstand ... vereinbart wird.)



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG
2. Weitere rechtliche Angaben

(Berufshaftpflichtversicherung:)
...
(Berufshaftpflichtversichert sind wir bei 
der ... (Name der Versicherung und 
Anschrift). Unsere Versicherung gilt für 
... (Räumlicher Geltungsbereich).)



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG
2. Weitere rechtliche Angaben

(Informationen zur außergerichtlichen Streitbeilegung 
nach § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz:)
((Name des Anbieters) nimmt nicht an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teil und wir sind dazu 
auch nicht verpflichtet.)
(Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht 
verpflichtet. Dennoch ist (Name des Anbieters) zur 
Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle grundsätzlich bereit.)



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG
2. Weitere rechtliche Angaben

((Name des Anbieters) nimmt an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teil. Zuständig ist die 
Universalschlichtungsstelle des Zentrums für 
Schlichtung e. V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am 
Rhein (https://www.verbraucher-schlichter.de).)
((Name des Anbieters) ist gemäß (gesetzliche Vorschrift) 
verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer  
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Zuständig 
ist die (Name der Schlichtungsstelle), (Adresse der 
Schlichtungsstelle), (Webseite der Schlichtungsstelle).)



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG
2. Weitere rechtliche Angaben

(Informationen zur Streitbelegung im 
Anwendungsbereich von Art. 21 der Verordnung (EU) 
2022/2065 – Digital Services Act (DSA):)
(Wenn wir in Bezug auf Inhalte oder ein Nutzerkonto als 
Reaktion auf eine DSA-Mitteilung eine Entscheidung 
getroffen haben, mit der Sie nicht einverstanden sind, 
können Sie gegen eine solche Entscheidung direkt bei 
uns Widerspruch einlegen. Sie haben auch das Recht, 
sich an eine zertifizierte außergerichtliche 
Schlichtungsstelle zu wenden. Falls eine der zertifizierten 
außergerichtlichen Schlichtungsstellen uns kontaktieren 
muss, sollten die oben wiedergegebenen Kontaktdaten 
verwendet werden.)



Impressumspflicht
Impressum nach § 5 DDG
2. Weitere rechtliche Angaben

Social Media-Profile
Dieses Impressum gilt auch für 
folgende Social Media-Profile:
– ... (Name des Social Media-
Anbieters): ... (Link zum Profil)
– ...



UrhG, KUG, DSGVO



UrhG



UrhG
• Urheberrechtliche Rechteeinräumung durch die 

Plattform-AGB
• Instagram:

4.3 Diese Berechtigungen erteilst du uns. Im Rahmen unserer Vereinbarung erteilst 
du uns auch Berechtigungen, die wir für die Bereitstellung des Dienstes benötigen.
Wir beanspruchen nicht das Eigentum an deinen Inhalten, sondern du gewährst uns 
eine Lizenz, sie zu nutzen.
Es ändert sich nichts in Bezug auf deine Rechte an deinen Inhalten. Wir 
beanspruchen nicht das Eigentum an deinen Inhalten, die du auf dem bzw. über den 
Dienst postest. Du kannst deine Inhalte also nach Belieben mit anderen teilen, wo 
immer du das möchtest. Für die Bereitstellung des Dienstes benötigen wir jedoch 
bestimmte gesetzliche Berechtigungen (eine so genannte „Lizenz“) von dir. Wenn du 
Inhalte, die durch geistige Eigentumsrechte geschützt sind (wie Fotos oder Videos), 
auf oder in Verbindung mit unserem Dienst teilst, postest oder hochlädst, räumst du 
uns hiermit eine nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare und weltweite 
Lizenz ein, deine Inhalte (gemäß deinen Privatsphäre- und App-Einstellungen) zu 
hosten, zu verwenden, zu verbreiten, zu modifizieren, auszuführen, zu kopieren, 
öffentlich vorzuführen oder anzuzeigen, zu übersetzen und abgeleitete Werke davon 
zu erstellen, damit wir den Instagram-Dienst zur Verfügung stellen können. Diese 
Lizenz endet, wenn deine Inhalte aus unseren Systemen gelöscht werden. Du kannst 
Inhalte einzeln oder alle gleichzeitig (durch Löschung deines Kontos) löschen. Um 
mehr darüber zu erfahren, wie wir Informationen verwenden und wie du deine 
Inhalte kontrollieren oder löschen kannst, lies bitte die Datenschutzrichtlinie und 
besuche den Instagram-Hilfebereich.



UrhG
• Urheberrechtliche Rechteeinräumung durch die Plattform-AGB

• Facebook:

• 1. Deine Inhalte: Du behältst das Eigentum an den von dir auf Facebook 
und den anderen von dir genutzten  erstellten und geteilten Inhalten. 
Außerdem nimmt dir kein Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen die 
dir hinsichtlich deiner eigenen Inhalte zustehenden Rechte. Du kannst 
deine Inhalte nach Belieben mit anderen teilen, wo immer du das 
möchtest. Damit wir unsere Dienste bereitstellen können, ist es jedoch 
erforderlich, dass du uns einige gesetzliche Berechtigungen zur 
Verwendung solcher Inhalte erteilst.

• 2. Berechtigung zur Verwendung der von dir erstellten und geteilten 
Inhalte: Insbesondere wenn du Inhalte, die durch geistige 
Eigentumsrechte geschützt sind (wie Fotos oder Videos), auf oder in 
Verbindung mit unseren Produkten teilst, postest oder hochlädst, räumst 
du uns eine nicht-ausschließliche, übertragbare, unterlizenzierbare und 
weltweite Lizenz ein, deine Inhalte (gemäß deinen  und Einstellungen) zu 
hosten, zu verwenden, zu verbreiten, zu modifizieren, auszuführen, zu 
kopieren, öffentlich vorzuführen oder anzuzeigen, zu übersetzen und 
abgeleitete Werke davon zu erstellen. Diese Lizenz dient nur dem Zweck, 
dir unsere Produkte bereitzustellen. Das bedeutet beispielsweise, dass du 
uns, wenn du ein Foto auf Facebook teilst, die Berechtigung erteilst, es zu 
speichern, zu kopieren und mit anderen zu teilen (wiederum im Einklang 
mit deinen Einstellungen). Dies können z. B. Meta-Produkte oder 
Dienstleister sein, die diese von dir genutzten Produkte und Dienste 
unterstützen.

• Du kannst diese Lizenz jederzeit beenden, indem du deine Inhalte oder 
dein Konto löschst.



UrhG
• Urheberrechtliche Rechteeinräumung durch die 

Plattform-AGB
• WhatsApp
• Die Lizenz von dir gegenüber WhatsApp. Damit wir 

unsere Dienste betreiben und bereitstellen können, 
gewährst du WhatsApp eine weltweite, nicht-
exklusive, gebührenfreie, unterlizenzierbare und 
übertragbare Lizenz zur Nutzung, Reproduktion, 
Verbreitung, Erstellung abgeleiteter Werke, 
Darstellung und Aufführung der Informationen 
(einschließlich der Inhalte), die du auf bzw. über 
unsere/n Dienste/n hochlädst, übermittelst, 
speicherst, sendest oder empfängst. Die von dir im 
Rahmen dieser Lizenz gewährten Rechte 
beschränken sich auf den Zweck, unsere Dienste zu 
betreiben und bereitzustellen (beispielsweise uns zu 
gestatten, dein Profilbild und deine Statusmeldung 
anzuzeigen, deine Nachrichten zu übermitteln und 
deine nicht zugestellten Nachrichten für bis zu 30 
Tage auf unseren Servern zu speichern, während wir 
versuchen, sie zuzustellen).



UrhG

• Urheberrechtliche Rechteeinräumung durch die 
Plattform-AGB

• Dreh- und Angelpunkt: Rechte Dritter

• Insbesondere Urheberrecht

• Gesetzlich geregelt im Urheberrechtsgesetz (UrhG)

• Dort ist geregelt,
• Was geschützt ist und
• Wie der Verletzte im Fall eines Rechtsverstoß vorgehen kann



UrhG
• Urheberrechtliche Rechteeinräumung durch die 

Plattform-AGB

§ 2 Geschützte Werke

Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören 
insbesondere:

1.Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;

2.Werke der Musik;

3.pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;

4.Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der 
angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke;

5.Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke 
geschaffen werden;

6.Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke 
geschaffen werden;

7.Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, 
Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige 
Schöpfungen.



UrhG
• Urheberrechtliche Rechteeinräumung durch die 

Plattform-AGB

• § 2 Abs. 2 UrhG: Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche 
geistige Schöpfungen.  

• Künstliche Intelligenz ≠ eigene persönliche geistige Schöpfung

• Mit Hilfe von KI generierte Inhalte sind urheberrechtlich nicht 
geschützt!

• Problem: KI nutzt urheberrechtlich geschützte Werke und nutzt z.B. 
bei GitHub CoPilot auch urheberrechtlich geschützten Code!

• Bloße Idee ist ebenfalls nicht geschützt

• Es bedarf irgendeinder Umsetzung

• Problematisch ebenfalls Schöpfungshöhe



UrhG
Probleme bei der Nutzung

• Wesentlicher Bestandteil von Social Media wie Facebook, 
Instagram, Twitter oder YouTube ist das Posten, Teilen und 
Verlinken bestimmter Inhalte auf der eigenen oder fremden 
Seite

• Klick ist schnell gemacht 
• Fremder Inhalt wird so schnell den eigenen 

Followern/Freunden zugänglich gemacht, ohne sich zu 
fragen, ob dies rechtlich zulässig ist

• Eigene Inhalte wie Fotos, Texte u.ä. Problemlos möglich
• Bei Inhalten anderer Personen  Einwilligung erforderlich, 

sofern urheberrechtlich geschützte Inhalte
• Einwilligung kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen
• Konkludente Einwilligung  Einzelfallbetrachtung notwendig
• Wenn offensichtlich gewünscht wird, dass Inhalt geteilt wird 

(+)
• Ansonsten nicht eindeutig feststellbar
 Letztendlich Haftungsfrage



UrhG
Lizenz zur Nutzung von Inhalten in Social Media

• Bei Nutzung fremder Werke muss der Rechteinhaber 
zustimmen

• Einholung von Einwilligungen  rechtlich Lizenzen
• In der Regel nicht allumfassend
• Umfang und Verwendungsart wird genau festgelegt
• Bei Überschreitung des Umfangs  Urheberrechtsverletzung!
• Erwerber der Lizenz muss also vorher genau wissen, wozu er 

die Lizenz benötigt
• Auf welche Art und in welchem Umfang soll das Werk 

veröffentlicht werden?
• Soll es umgestaltet oder bearbeitet werden?
• Ist eine Vervielfältigung gewollt? (Im Internet zwangsläufig 

notwendig)

• Ausarbeitung eines Lizenzkonzepts notwendig!
• Beachte: Facebook und Co sind international abrufbare 

Plattformen!



UrhG
Lizenz zur Nutzung von Inhalten in Social Media

• Auftragsfotografen fertigen speziell für den 
Auftraggeber Fotos an

• Bildagenturen haben vorproduzierte Bilder auf 
Vorrat (in stock)

• Lizenzpflichtige und lizenzfreie Bilder erhältlich

• Lizenzfreie Bilder (RF – royality free) bestimmt sich 
Preis nach Bildgröße

• Nutzung des Bildes nach Zahlung des Preises 
unbegrenzt nutzbar

• Lizenzpflichtige Bilder (RM – rights managed) 
richtet sich Preis nach Nutzungsart, Auflage und 
Verbreitungsraum

• Genauer Benutzungsrahmen wird vorgegeben



UrhG
Lizenz zur Nutzung von Inhalten in Social Media

• Lizenzbedingungen regeln auch, ob und wie ein 
Urheberrechtsvermerk neben dem Bild 
angebracht werden muss

• § 13 UrhG bestimmt, dass Urheber Recht auf 
Anerkennung seiner Urheberschaft hat



UrhG
Lizenz zur Nutzung von Inhalten in Social Media

• Jede Fotoagentur hat eigene, individuelle 
Lizenzbestimmungen, die sich nicht nur 
hinsichtlich der Nennung des Urhebers deutlich 
unterscheiden. 

• Vor der Nutzung eines Fotos sollten die 
Lizenzbedingungen daher genauestens studiert 
werden. 

• Eventuelle Unklarheiten sind unbedingt vor 
Verwendung eines Fotos abzuklären. 

• Ansonsten kann z.B. bei unterbliebener 
Urhebernennung ein eigentlich kostenlos 
nutzbares Foto schnell hunderte Euro kosten.



UrhG - Pixabay



UrhG

 Urheberrecht Beispiel Pixabay:

Inhaltslizenz für andere Inhalte (nicht CC0), die dir gewährt wird

Wenn du Inhalte vom Service herunterlädst, die keine CC0-Inhalte 
sind, gewähren wir dir ein unwiderrufliches, weltweites, zeitlich 
(soweit gesetzlich zulässig) unbegrenztes, nicht exklusives und 
gebührenfreies Recht, die Inhalte für kommerzielle oder 
nichtkommerzielle Zwecke herunterzuladen, zu nutzen, zu kopieren, 
zu verändern oder anzupassen („Inhaltslizenz“), vorbehaltlich der 
unten beschriebenen verbotenen Nutzungen (denen du zustimmst 
und für die du anerkennst, dass du diese nicht ausüben darfst). Die 
gewährten Rechte sind nicht exklusiv, was bedeutet, dass wir 
anderen Nutzern dieselben Rechte an denselben Inhalten 
einräumen können. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass du 
keine Rechte an den Mitteilungen anderer Nutzer erhältst.



UrhG
 Urheberrecht Beispiel Pixabay:

Inhaltslizenz für andere Inhalte (nicht CC0), die dir gewährt wird

Vor der Nutzung von Inhalten (einschließlich CC0-Inhalte) musst du 
prüfen, ob du die Zustimmung eines Dritten oder eine Lizenz für die 
Nutzung des Inhalts benötigst. Wenn du den Inhalt für 
kommerzielle Zwecke verwendest (z. B. in Verbindung mit dem 
Verkauf oder der Werbung für ein Produkt oder eine 
Dienstleistung), ist es wahrscheinlich, dass du eine Zustimmung 
oder eine Lizenz benötigst. Die Verantwortung für die Feststellung, 
ob Genehmigungen erforderlich sind, liegt einzig und allein bei 
dir. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass für die Inhalte 
Genehmigungen oder Lizenzen eingeholt wurden, und wir 
lehnen ausdrücklich jede Verantwortung und Haftung in Bezug 
auf solche Angelegenheiten ab.



UrhG

 Urheberrecht

 Hinweis: Überprüfe die Bild-, Musik- oder Videoquelle. 
Wenn der Inhalt von Pixabay stammt, beachte dann 
bitte die Pixabay-Lizenz; wenn der Inhalt von Pexels
stammt, lies bitte die Pexels-Lizenz. Alle anderen 
Freien Bild-, Musik- und Videodateien in Canva
unterliegen der auf dieser Seite beschriebenen Lizenz.

 Quelle: 
https://www.canva.com/de_de/richtlinien/free-
media/

https://web.archive.org/web/20201028230712/https:/pixabay.com/service/license/
https://web.archive.org/web/20201028230712/https:/www.pexels.com/photo-license/


UrhG – Musiknutzung bei 
Instagram



UrhG

Quelle: Gema



UrhG

Quelle: Gema



UrhG

Quelle: Gema



UrhG
 Grundsätzliches zur Musiknutzung auf Instagram

 Das Urheberrecht schützt Musikstücke grundsätzlich umfassend. Die 
Nutzung fremder Musikstücke ist daher nur mit Zustimmung des 
Rechteinhabers (Komponist, Interpret, Musikverlag, Label, GEMA etc.) 
oder auf Basis einer rechtmäßigen Lizenz erlaubt. Zwar stellt 
Instagram seinen Nutzern eine Bibliothek mit Musikstücken zur 
Verfügung; deren Nutzung ist jedoch nicht automatisch 
uneingeschränkt gestattet.

 Wichtig:

 Instagram bzw. Meta erwirbt Nutzungsrechte für Musik nur für 
bestimmte Zwecke. Während eine private Nutzung innerhalb der 
Plattform regelmäßig erlaubt ist, sieht dies bei gewerblicher oder 
kommerzieller Nutzung (Business-Accounts, Influencer, 
Veranstaltungswerbung) anders aus.



UrhG

 Grundsätzliches zur Musiknutzung auf Instagram

 Die Nutzungsbedingungen von Meta sehen hierzu wie folgt aus:

 Unsere Vereinbarungen mit Rechteinhaber*innen

 Meta hat sich gegenüber den Musikrechteinhaber*innen, deren 
lizenzierte Musik in der Musikbibliothek verfügbar ist, zur 
Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen verpflichtet. 
Derartige Vereinbarungen sollen die Künstler*innen und 
Songwriter*innen sowie deren Werke schützen.

 Die in unserer Bibliothek verfügbare Musik ist ausschließlich für 
die persönliche und nicht kommerzielle Nutzung bestimmt.

 Vgl. https://www.facebook.com/help/instagram/402084904469945



UrhG

 15-Sekunden-Regel?

 Die sog. „15-Sekunden-Regel“ basiert auf der 
„Bagatellgrenze“ aus dem Urheberrechts-Diensteanbieter-
Gesetz (§ 10 S. 1 Nr. 2 UrhDaG).

 Diese Regelung bezieht sich ausschließlich darauf, 
dass Plattformanbieter (wie Instagram) keine automatischen 
Upload-Filter einsetzen müssen, wenn geschützte Inhalte bis 
zu 15 Sekunden genutzt werden.

 Dies bedeutet nicht, dass der Nutzer von der Lizenzpflicht 
gegenüber dem Rechteinhaber befreit ist.

 Zudem gilt diese Ausnahme ausdrücklich nur für private und 
nicht-kommerzielle Zwecke.

 Für Business-Profile und gewerbliche Nutzung (wie 
Veranstaltungswerbung) gilt diese Ausnahme nicht.



UrhG

 Gewerbliche Nutzung?

 Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinen „Influencer“-
Entscheidungen klargestellt, dass Social-Media-Inhalte, 
die der Förderung von Image, Marke, Veranstaltungen 
oder zur Gewinnung von Reichweite dienen, 
als gewerblich bzw. kommerziell einzustufen sind.



UrhG

 Rechtsfolgen?

 Abmahnung durch den Rechteinhaber:

 Anspruch auf Unterlassungserklärung

 Anspruch auf Schadensersatz für entgangene Lizenzgebühren

 Übernahme von Anwaltskosten

 Löschung der Inhalte durch Instagram

 Ggf. Sperrung des Accounts durch Instagram (Verstoß 
gegen die Plattformbedingungen)



UrhG
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KUG



KUG

 Recht am eigenen Bild

• Fotografieren von Personen in der Öffentlichkeit 
grundsätzliche zulässig (Informationsfreiheit Art. 5 
Abs. 1 S. 1, 2. Var. GG)

• Veröffentlichung dieser Bilder aber durch das Recht 
am eigenen Bild beschränkt

• Ausnahme auch § 201a StGB



KUG

 Recht am eigenen Bild

§ 201a Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1.von 
einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders 
geschützten Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt und 
dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt,
2.eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt,
unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich 
der abgebildeten Person verletzt,
3.eine durch eine Tat nach den Nummern 1 oder 2 hergestellte Bildaufnahme 
gebraucht oder einer dritten Person zugänglich macht oder
4.eine befugt hergestellte Bildaufnahme der in den Nummern 1 oder 2 bezeichneten 
Art wissentlich unbefugt einer dritten Person zugänglich macht und dadurch den 
höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt.
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt von einer anderen Person eine Bildaufnahme, 
die geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden, einer 
dritten Person zugänglich macht.



KUG

 Recht am eigenen Bild

• Recht am eigenen Bild ist Ausfluss des Allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts

• Aber auch einfachgesetzlich im Kunsturhebergesetz 
(KUG) geregelt

• § 22 KUG
• Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten 

verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die 
Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der 
Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine 
Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten 
bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung 
der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne 
dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder 
Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, 
wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch 
Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.



KUG

 Recht am eigenen Bild

• § 22 KUG
• Bildnisse dürfen grundsätzlich nur mit Einwilligung des 

Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt 
werden

• Bildnis ist jede Wiedergabe der äußeren Erscheinungsweise 
einer Person, soweit sie als solche erkennbar ist

• Erkennbarkeit von Gesichtszügen nicht notwendig, soweit 
Person aufgrund des mit abgebildeten Umfelds identifiziert 
oder von Bekannten zugeordnet werden kann

• Einwilligung unwirksam wenn nicht freiverantwortlich 
abgegeben (Betrunkene (-))

• Ebenso wenig wirksam bei Zwang (psychisch oder physisch)
• Minderjährige benötigen Zustimmung gesetzlicher Vertreter
• Konkludente Einwilligung: Wer vor laufender Kamera 

Fragen beantwortet gibt zu erkennen, dass er mit der 
Wiedergabe des Interviews im Fernsehen einverstanden ist

• Nach Tod: für die Dauer von 10 Jahren Einwilligung der 
Angehörigen notwendig!



KUG

 Recht am eigenen Bild

• AUSNAHME: § 23 KUG

(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen 
verbreitet und zur Schau gestellt werden:

• 1.Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte;

• 2.Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer 
Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen;

• 3.Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen 
Vorgängen, an denen die dargestellten Personen 
teilgenommen haben;

• 4.Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern 
die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse 
der Kunst dient.

• (2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine 
Verbreitung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes 
Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, 
seiner Angehörigen verletzt wird.



KUG

 Recht am eigenen Bild

• Einwilligung

 Probleme ergeben sich, wenn ohne Einwilligung 
gearbeitet wird

 Einwilligung ist vorherige Zustimmung der abgebildeten 
Person

 Besondere Form ist nicht einzuhalten, aber Schriftform 
wegen Nachweisbarkeit empfohlen

 Auch stillschweigende Einwilligung möglich
 § 22 Satz 2 KUG, Einwilligung möglich, wenn Entlohnung 

erfolgt
  Rechtsunsicherheit



KUG

 Recht am eigenen Bild

Model Release Vertrag

1. Präambel 

1. Die XY GmbH ist mit der Fertigung und dem Vertrieb von AAA-
Produkten (im Folgenden „die Produkte“) befasst. Zur 
Bewerbung der Produkte plant die XY-GmbH eine 
umfangreiche Werbekampagne (im Folgenden „die 
Werbekampagne“), bei der die Werbemittel in allen Medien, 
insbesondere in TV, Internet und Social Media, Presse und 
Plakatwerbung (OOH) genutzt werden sollen.

2. Das Model ist professionelles Model und soll eines von 
mehreren Gesichtern dieser Werbekampagne werden.

3. Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Vertragsparteien das 
Folgende:



KUG

 Recht am eigenen Bild

Model Release Vertrag

2. Vertragsgegenstand 

Vertragsgegenstand ist die Anfertigung von Foto- und 
Bewegtbildaufnahmen (im Folgenden „Aufnahmen“) des 
Models bei einem von der XY-GmbH organisierten Shooting, die 
Einwilligung des Models in die Nutzung der Aufnahmen im 
Zuge der Werbekampagne nebst Einräumung der dafür 
erforderlichen Rechte gegen Zahlung einer Vergütung durch 
die XY-GmbH.



KUG

 Recht am eigenen Bild
Model Release Vertrag
3. Vergütung 

3.1 Für die Leistungen nach diesem Vertrag zahlt die XY-GmbH 
an das Model eine Vergütung von EUR ….

3.2 Die Vergütung gemäß Ziffer 3.1 versteht sich zzgl. der 
gesetzlichen Umsatzsteuer und ist 14 Tage nach Abschluss des 
Shootings fällig.

3.3 Mit der Zahlung der Vergütung gemäß Ziffer 3.1 sind 
sämtliche Leistungen des Models, einschließlich der 
Einwilligung und Rechteeinräumung gemäß Ziffer 4 
abgegolten.

3.4 Das Model ist verpflichtet, etwaige 
Sozialversicherungsbeiträge und Abgaben, insbesondere 
Steuern, die auf die Vergütung entfallen, ordnungsgemäß zu 
deklarieren und abzuführen.



KUG

 Recht am eigenen Bild
Model Release Vertrag
4. Einwilligung und Rechteeinräumung

4.1 Das Model willigt in die Fertigung der Aufnahmen bei dem 
Shooting und deren Nutzung für die Werbekampagne ein und 
räumt dem Auftraggeber das exklusive, zeitlich und räumlich 
unbeschränkte sowie inhaltlich auf die Nutzung in und im 
Zusammenhang mit der Werbekampagne beschränkte 
Nutzungsrecht an den Aufnahmen ein (im Folgenden 
„Nutzungsrecht“). Das Nutzungsrecht umfasst insbesondere das 
Recht zur Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung, 
öffentlichen Wiedergabe, öffentlichen Zugänglichmachung und 
Sendung der Aufnahmen im Rahmen der Werbekampagne in 
allen Medien, einschließlich Druckwerken, OOH-Werbung, 
Rundfunk und Fernsehen, Internet und sozialen Netzwerken.

4.2 Die XY-GmbH ist berechtigt, die Aufnahmen zu bearbeiten, sie 
insbesondere zu retuschieren, zu vergrößern oder zu verkleinern, 
zu beschneiden und mit anderen Bildern zu verbinden.
…



DSGVO



DSGVO

 Datenschutzrecht (Art. 6, 13, 14 DSGVO): Sobald ihr 
personenbezogene Daten verarbeitet – dazu gehören 
z. B. Fotos, Tonaufnahmen, Namen oder Kommentare 
– greift die DSGVO.

o Es braucht stets eine Rechtsgrundlage, z. B. 
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), 
Vertragserfüllung (lit. b) oder berechtigtes 
Interesse (lit. f).

o Vergesst nicht: Auch Tracking über Plattform-
Insights oder Tools wie Pixel kann 
datenschutzrechtlich relevant sein.

o Pflicht zur Datenschutzerklärung auf verlinkten 
Webseiten sowie in Profilen mit Landingpages.



DSGVO
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Tipps



UrhG, KUG, DSGVO

 ✅ Urheberrecht (§§ 2 ff. UrhG): Nutzt keine fremden 
Inhalte ohne Rechtekette. Dies gilt insbesondere für 
Fotos, Musik, Videos, Texte und Designs. Auch Meme-
Bestandteile können urheberrechtlich geschützt sein.

 ✅ Auch bekannte Apps können Probleme bereiten 
(Canva, CapCut etc.)

 ✅ Recht am eigenen Bild (§§ 22, 23 KUG): Personen 
dürfen nur mit deren ausdrücklicher Einwilligung in 
Bild und Video gezeigt werden. Bei Veranstaltungen 
genügt eine konkludente Einwilligung nur unter 
engen Voraussetzungen.

 ✅ Datenschutz beachten



Werbekennzeichnung



Werbekennzeichnung

• Sobald ein Post gegen Entgelt, mit 
Produktzusendungen oder anderen geldwerten 
Vorteilen erfolgt, liegt regelmäßig kommerzielle 
Kommunikation vor.

• Maßgeblich ist, ob der durchschnittliche Nutzer den 
werblichen Charakter erkennen kann

• Abzugrenzen sind rein private Meinungsäußerungen –
wobei Influencer:innen als Profis regelmäßig 
unternehmerisch handeln (BGH, Urt. v. 9.9.2021 – I ZR 
90/20 "Tap Tags").



Werbekennzeichnung

Quelle: Landesmedienanstalten



Werbekennzeichnung

Quelle: Wettbewerbszentrale



Werbekennzeichnung

Quelle: Wettbewerbszentrale



Werbekennzeichnung

Quelle: Wettbewerbszentrale



Handlungsempfehlungen



Handlungsempfehlungen

Kennzeichnungspflichten (Art. 26 DSA):

 Plattformtools nutzen

 Sprachlich eindeutige Hinweise geben

 Keine Werbung ohne klare Trennung vom 
redaktionellen Teil

 Impressumspflicht beachten

Kennzeichnungspflichten (Art. 50 AI-Act)

• Deutlich sichtbare Kennzeichnung KI-generierter 
Inhalte



Handlungsempfehlungen

Content-Check-Listen (DSA & AI Act):

 Kommerzielle Kommunikation?

 Werbetransparenz?

 KI im Einsatz?

 Deepfake-ähnlicher Content?



Q&A

Eure Fragen


